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4. ermutigt die VertragsstaateD, zu erwIIgen, den Umfang 
der Vorbehalte, die sie gegen die Konvention einlegen, zu 
begrenzen. diese so genau und enggefaßt wie möglich zu 
formulieren und sicherzustellen, daß sie mit dem Ziel und 
Zweck der Konvention nicht unvereinbar sind oder auf andere 
Weise im WtdetspnIch zum Völkerrecht stehen; 

5. ersucht die Vertragsstaatell der Konvention, ihre 
Vorbebalte regelmii8ig zu ilberprilfen, mit dem Ziel, diese 
VbrbebaIte rasch zuriickzunchmen, damit die Konvention voll 
umgesetzt werden kann; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekretllrs 
Ober den Stand der Konvention" und emucht ihn, der General
versammlung auch weiterhin jährlich Bericht zu erstatten; 

7. nimmt aq/Jerdem Kenntnis von den Berichten des 
Ausschusses Ober die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau Ober seine zwö!fte'lll und dreizehnte71 Thgung; 

8. empfiehlt, den Vertragsslaaten der Konvention, die Ar
beitssitention des Ausschusses und seine Kapazität zur 
wirksameren ErfiII1ung seines Mandats im Lichte der in den 
Ziffern 6 und 7 erwähnten Berichte zu prilfen und in diesem 
Znsammenhang außerdem die Möglichkeit zu erwIIgen, 
Artikel 20 der Konvention so zu ändern, daß dem Ausschuß 
genilgend Zeit flIr seine Thgung zur Verfllgoog steht; 

9. ersuchJ die Vertragsstaatell der Konvention, im Jabre 
1995 zusammenzutrete um sich mit der in Ziffer 8 erwlllmten 
0berpriIfung des Artikels 20 der Konvention zu befassen; 

10. bittet die Vertragsstanten der Konvention, alles in 
ihren KriIften Stehende zu ton, um ihre Erstberichte sowie die 
Zweitberichte und alle nachfolgenden periodischen Berichte 
Ober die Umsetzung der Konvention geml!ß deren Artike118 
und gemllB den vom Ausschuß vorgegebenen Richtlinien 
VOl2IJiegen und bei der Vorlage ihrer Berichte uneiogeschriinkt 
mit dem Ausschuß zusammenzuarbeiten; 

11. begrlfJt die Anstrengungen, die der Ausschuß unter
nimmt, um seine Verfahren zu rationalisieren und die periodi
schen Berichte rascher zu behandeln, ond legt dem Ausschuß 
IIIIChdrIIcklich nahe, diese Anstrengnogen fortzusetzen; 

12. begrlfJt aq/Jerdem die im RinJcJang mit der allgemei
nen BmpfchIung Nr. 11 des Aosschusses74 exgtiffenen in
itiativen, regionale AlIsblldungslehrgllnge flIr die Ausarbeitnng 
und Redaktion von Berichten der Vertragsstaatell flIr Regie
rungsbeamte sowie Ausbildungs- und lnformatIonsseminare 
flIr Stssten zu vernnstalten, die den Beitritt zu der Konvention 
in Erwägung ziehen, und legt den zuständigen Organen und 
OIgnnisationen der Vereinten Nntionen eindringlich nahe, 
diese lnitintiven zu unterstiltzen; 

13. ersucht den Genem1sekretär, sich auch kßnftig zu 
bemllhen, Sekretnriatsper insbesondere Rechtssachver
ständige flIr die Anwendung von Menschenrechtsvertrligen, 
sowie technisclte Mittel zur Verfllgnog zu stellen, dnmit der 
Aosschuß seine Aofgsben wirksam wahrnehmen kann; 

7JEbd..~n. 

" 0ßI:k/ks Protokoll tkr Genera1verstl1f111li1mg ~ TagtIIIB, 
BeIIDi/I138 (A/44ß8), ~ v. 

14. untersIfJtV energisch die Anffnssung des Ausschusses, 
wonnch der Generalsekretllr im Rabmen der vorhandenen 
Ressourcen der Stärknng der fachlichen und sachlichen 
Unterstiltzung des Aussclmsses höhere Priorität einrIIumen 
soDte, insbesondere um bei den vorbereitenden Forschungs
arbeiten bebiJflich zu sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, im Rabmen der vorhnn
denen Ressourcen und unter Beri!cksichtigung der diesbezllgli
ehen Empfehlungen des Ansschusses auch weiterhin flIr die 
Verbreitung von Infonnntionen Ober den Ausschuß, seine 
Beschlflsse und Empfehlungen, die Konvention ond das 
Konzept der Rechtskondigkeit Sorge zu tragen beziehungs
weise diese zu erleichtern und zu fördern; 

16. untersIfJtV das von dem Ausschuß auf seiner zwölften 
und dreizehnten Thgung ausgesprochene Ersuchen um eine 
Ilingere Thgungsdauer samt einer angeh! seuen Untet81ß!ZIIug 
seitens des Sekretariats, dnmit der Ausschnß auf seiner 
vierzehnten und fflnt'7A!hnten Thgung eimnal im Jahr flIr drei 
Wochen :msammentteten kann, und empfiehlt, daß das 
Ersuchen des Ansschusses um eine Ilingere Thgungsdauer im 
Rabmen der vorbandenen H8nshaltsroittel geprflft wird; 

17. ersuchJ den Generalsekretllr, sicherzustellen, daß der 
Ausschn8 angemessene Unterstiltzung erhlllt, und ersucht 
außerdem darum, daß aus dem vorbandenen ordentlicben 
Hausbait ausreichende MitteI flIr diesen Zweck zur Verfflgoog 
gestellt werden, damit sich der Ausschn8 eingehend und recht
zeitig mit den von den VerIragsStanten vorgelegten Berichten 
befassen kann; 

18. beschließt, auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung erneut 
zu IlberprOfen, ob der Ausschuß seinen Rllckstand bei der 
Behandlung der Berichte verringern konnte; 

1'9. empfiehlt, daß die Thgungen des Ausschusses nach 
Möglichkeit so angesetzt werden, daß die Ergebnisse seiner 
Arbeit der Kommission flIr die Rechtsstellung der Frau noch 
im selben Jahr rechtzeitig nachrichtlich Obermittelt werden 
können; 

20. ersuchtden Generalsekretär der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen Bericht Ilber die 
Durchfilhrung dieser Resolution vorzulegen und diesen BIrlcht 
der Kommission flIr die RechtssteDung der Frau auf ihrer 
einundvierzigsten Thgung zu ilbermitteln. 

94. Plenarsltvms 
23. Dezember 1994 

49/165. Gewalt gegen Wandemrbeltnll1l ... e. hmen 

Die Generalvel"BlDlllllllmg, 

unter Hinweis darauf. daß die Charta der Vereinten 
Nntionen den G1auben an die grund1egenden Menschenrechte, 
an die WIlrde und den Wert der menschlichen Person und an 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau bekräftigt, 

in Bekr4ftlgung der Grundsätze in der Konvention Ober die 
Beseitignog jeder Form von Diskriminierung der Frau, die von 
der Generalversammlung mit ihrer Resolution 34/180 vom 
18. Oezember 1979 verabschteder wurde, , 

betonend, daß die Förderung der Menschenrechte der Frau 
einen integrierenden Bestendteil der Menschenrechtsaktivitli-
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100 der Vereinten Nationen darstellt, wie in der Erklllrung und 
im Aktionspioglwnm von WIen bekrllftigt wurde, die 1993 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet 
wurden", 

mit GenugtU/l1lg über das Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen JnternationaIen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", in dem alle 
Uinder dazu anfgeforclert wurden, umfassende MaßnabnIen 
zur Beseitigung aller Formen der Ausbenttmg. der Miß
handlung. der BeIlistIgung und der Gewalt gegen Frauen zu er
greifen. 

feststellend, daß Armnt, Arbeitslosigkeit und andere 
sozioökonomische Situationen in ihren Heituatilindem nach 
wie vor zahlreiche Frauen aus Entwicklongsllindern und aus 
einigen Umbruchllindern dazu veranlassen. sich anf der Suche 
nach einem Lebensunterhalt fUr sich und ihre Familien in 
LIinder zu begeben. in denen gröBerer Wohlsttmd herrscht, und 
gJeich...mg anerkennend, daß es vorrangige Ptlicht der S1aa1en 

. ist, anf die Schaffung von Bedingungen hinzuwlrken. unter 
denen ihre Bilrger Beschllftigung finden können. 

in der ErwlJgung, daß es die Pt1icht der Herkunf1sllinder ist, 
die I:nter eh ihrer BiIrger, die in anderen Uindern Beschäfti
gung snchen oder erhalten. zu schützen und zu fOrdern, ihnen 
eine entsprechende Ausbildung beziehungsweise Bildung zu 
vermitteln und sie über ihre Rechte und Pt1ich1oo in den 
LIIndern. in denen sie beschäftigt sind. zu informieren, 

im Bewl4fJtsein der moralischen Verpflichttmg der 
Aufnahme- beziehungsweise Gast\Iinder, die Menschenrechte 
und Grundfreihei100 aller Menschen innerhalb ihrer Grenzen 
zu gewährleisten, einschließlich der Wanderarbeitnehmer und 
insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen. die anfgrund 
ihres Geschlechts und der 'Thtsache. daß sie Ausliinderinnen 
sind. in zweifacher Hinsicht gefllbrdet sind. 

mit Besorynls über die fOltgeseWen Berichte von schweren 
Mißhandlungen und GewaIttlltigkeiten gegeI! die PeIson von 
Wanderarbeitnehmerinnen, die von Arbeitgebern in einigen 
GastIl1ndern begangen werden, 

betonend. daß Gewalihandlungen gegen Frauen den Genuß 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen 
beeintd!chtigen oder unmllglich !nachen, 

tlbemugt von der Notwendigkeit, alle Formen der Dis
kriminierung der Frau zu beseitigen und sie vor Gewalt 
anfgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu schützen, 

1. bringt ihre ernste Besorynls zum Ausdruck über die 
Not der Wanderarbeitnehmerinnen, die Opfe! kllrperlicher, 
psychischer und sexueller Belilstigung oder Mißhandlung wer
den; 

2. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß einige 
Aufnahmellindel: Anstrengungen unternehmen. um die schwie
rige Situation der Wanderarbeitnehmerinnen zu mildem; 

3. verweist in diesem Zll!l!lJDlDCIlhang anf ihre ResoIntion 
48/104 vom 20. Dezember 1993, mit der sie die Erklllrung 
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen vmabschiedet 
hat; 

4. begr4flt die Maßnaitmen zur Stlirkung der Menschen
rechte der Frau und zur HeISlellung engeter Beziehungen 
zwischen den mit Frauenfragen und -rechten befaßten Organen 

in den VeIeinten Nationen im Rahmen eines besonderen 
Tiitlgkeitsprogramms, wie in der vorgeschlagenen Revision 
des mittelfristigen Plans fUr den Zeitraum 1992-1997 vOIge
sehen; 

S. bittet die betroffenen Staaten, insbesonde!e die 
Herkunfts- und Anfnaltmellinder von Wanderarbeitnehme
rinnen. regelmäßjge Konsultationen durchzufilhren. um 
Problernbereiche bei der Fö!derong und dem Schutz der 
Rechte von Wanderarbeitnehmerinnen und bei der Bereitstel
lung von Gesundheits- und Sozia1diensten fUr sie zu benennen. 
konkrete Maßnabmtm zur Behandlung dieser Probleme zu 
mgteifen. gegebenenfa\Is geeignete MeI'hanismen zur Durch
fDhrung diese! Maßnahmen einzurichten und ganz allgemein 
Bedingungen zu schaffen. die eine größere Harmonie und 
Toleranz zwischen Wanderarbeitnehmerinnen und dem Rest 
der Gesellschaft. in der sie leben. fOrdern; 

6. ruft die betroffenen LIinder auf, durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen. daß Polizei und Justiz bei der 
Gewähiieistung des vollen Schutzes der Rechte der Wander
arbeitnehmerinnen behilflich sind. im Einlclang mit den 
internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten; 

7. fordert sowohl die Herkunfts1llnder als auch die 
GastIl1nder nachdrllcklich auf, nötigenfalls auch durch den 
Erlnß gesetzlicher Maßnahmen dazu beizutragen. daß der 
Schutz von Wanderarbeitnehmerinnen vor skrupellosen 
Anwerbeprak!iken gewähdeistet ist; 

8. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Unterzeichmmg und 
Ratifikation der Internationalen Konvention zum Schutz der 
Rechte alle! Wanderarbeitnehmer und ilner Fatlli1ienangehöri
genlS beziehungsweise den Beitritt dazu in Erwägung zu 
ziehen; 

9. bittet die Gewerkschaften, die VerwiIklichung der 
Rechte der Wanderarbeitnehmerinnen ZU unle!stiltzen, indem 
sie ihnen helfen, sich zu organisieren, damit sie ihre Rechte 
besse! geltend mschen können; 

10. fordert die zuständigen Organe und Sonc!erorganisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen
staatlichen und die oichtstaatlichen DIganisationen auf, dem 
GeneraIsekretIi über das Ausmaß des Problems Bericht zu 
mstatten und weitere Maßnahmen zur VerwiIklichung der 
Zie1e diese! Resolution zu empfehlen; 

11. ersucht die zur Kontrolle der Verttagseinhalamg 
eingesetzten Organe und fordert die mit der Fmge der Gewalt 
gegen Frauen befaßten oichtstaatlichen Organisationen anf, die 
Situation der Wanderarbeitnehmerinnen gegebenenfa\ls zum 
Gegensttmd ilner Beratungen und Erkenntnisse zu mschen und 
den Organen der Vereinten Nationen sowie den Regierungen 
einschlllgige Informationen zur Vetfügung zu stellen; 

12. bittetdie SonderberichteIstatterin der Menschenrechts
kommission ZU! Frage der Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen 
Wanderarbeitnehmerinnen auch kl1nftig als eine der dringen
den Fragen im Rahmen ihres Mandats zu behandeln; 

1-3. fordert die betteffenden zwischenstaatlichen Organe, 
Sonderorgenisatonen und oichtstaat1ichen Organisationen auf, 
in ZusammcnnIbeit sowohl mit den Herkunfts- als auch mit 
den GastIl1ndern Serninnre und Auabildungsprogramme über 
Menschenrechtsilbereinkllnf durchzufilhren. insbesondere 
soweit sie Wanderarbeitnehmer beb:effen; 



· 14. bittet alle Staaten, mit UnteIstiltzung der zustllndigen mit dem Menschenhandel, wie zwangSweise Hausbaltsarbeit, 
nicbtstaatlichen Organisationen geeignete Maßnahmen ZU Scheinehen, SchWlll7.81"beit und Scheinadoptionen, 
ergreifen, um Wanderarbeitnebmerinnen, die infolge einer 
Verletzung ihrer Rechte unter anderem durch skrupellose Ar
beitgeber undIoder Anwerber tnmmatisim worden sind, Unter
stIltzungadienate zu gewllhren, Ressourcen fIIr ihre physische 
und psychische Rehabilitation zur Verfllgung ZU stellen und 
ihre Rilckkehr in ihre Herkunftslllnder zu erleichtern; 

15. bittet den Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und den Neunten Kongreß der 
Vereinten Nationen fIIr Verbrechensverhiltung und die· 
Behandlung StraffiIlliger, die Frage des Frauen- und Ml!dchen
handels sowie des Handels mit 1ugendlichen in ihre jeweiligen 
Aktionsprogramme aufzunehmen; 

16. ersucht den GeneralsekreUir, der Generalversammlung 
auf ihrer tlinfzigsten Thgung über die Durcbtllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, einscbließlich inabesondere 
über den Bericht der Sonderberichtelstatleiin zur Frage der 
Gewalt gegen Frauen. 

94. PlenarsUvmg 
23. Dezember 1994 

491166. Frauen· und MlIdehenhandel 

Die Generalversammlung, 

in Bekrliftigung Ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an WIltde und Wert der menschlichen Person 
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die in der 
Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben sind, 

sowie in Bekrliftirm,g der in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschentechte ,der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau", den interna
tionalen Menschentechtspakten17, der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Rechte des 
Kindes" und der Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen' • niedergelegten Gnmdsätze, 

daran erinnernd, daß in der Erkli1rung und dem Aktions
progmmm von Wien, die am 25. 1nni 1993 von der WeIt
konferenz über Menschentechte verabschiedet worden', 
hekriiftigt worde, daß die Menschenrechte der Frauen und 
MlIdchen ein unveräußerlicher, fester und unteilbarer Bestand· 
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

iJberzeugt von der Notwendigkeit, alle Formen der sexuel
len Gewalt und des Sexhandels zu beseitigen, die die Men
schenrechte von Frauen und MlIdchen verletzen, 

unter Verurteilung der unerIanbten und belmIichen Ver
bringung von Personen über nationale und internationale 
Grenzen hinweg, weitgehend aus EntwicklungslJindem und 
einigen Umbrucblllndem, mit dem Jetztuchen Ziel, Frauen und 
MlIdchen in Situatjonen zu bringen, in denen sie sexuell oder 
wirtschaftlich unterdrilckt und ausgebeutet werden, woraus 
Anwerber, HlIndler und Verbrechersyndikate Profit ziehen, 
sowie anderer rechtswidriger Tätigkeiten im Zu!!llmmenhang 

" Resolution 39/46, AnIaglo. 
" Resolution 48/104. 

davon Kenntnis nehmend, daß eine zunehmende AnzahI 
von Frauen und MlIdchen aus Entwicklungsllindem und aus 
einigen Umbrucblllndem Menschenhl1ndle zum Opfer fallen, 
und feststellend, daß auch 1ungen zu Opfern des Menschen· 
handels werden, 

feststellend, daß die Menschentecbtskommission in ihrer 
Resolution 1994/45 vom 4. März 199432 die Beseitigung des 
Frauenhandels gefonlert hat, 

sich dessen bewt4ßt, daß die Kommission fIIr Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege in ihrer Resolution 3/2 vom 
6. Mai 199471 beschlossen hat, auf Ihrer vierten Thgung im 
Zn!!llmmenhang mit der ErIlrterung der Frage der grenzilber· 
schreitenden organisierten KriminalitJlt den internationalen 
Handel mit Minderjllhrigen zu behandeln, 

in der Ericenntnis, daß auf nationaler, regionaler und 
inteiDationaier Ebene dringend wirksame Maßnahmen zum 
Schutz von Frauen und MlIdchen gegen diesen ruchlosen 
Handel ergriffen werden müßten, 

1. bringt Ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über die 
VerschlIrl'ung des Problems des Menschenhandels, insbes0nde
re die Thtsache, daß der Sexhandel zunehmend in der Hand 
von Verbrechersyndikaten ist und daß sich der Frauen· und 
Mlidchenhandel internationalisiert hat; 

2. begrqfJt das Aktionsprogramm der vom 5. bis 
13. September 1994 in Kairo abgebaJtenen Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", in dem unter 
anderem alle Regierungen aufgefordert worden, den interna
tionalen Menschenhandel mit Migranten, inabesondere zum 
Zweck der Prostitution, zu vmbindem und die Regierungen der 
Aufnahme- wie auch der Herkunftsllinder aufgefordert 
worden, wirksame Sanktionen gegen diejenigen zu ergreifen, 
die illegale Wanderungen organisieren, illegale Wanderer 
ausbeuten oder Handel mit illegalen Wanderern betreiben, 
inabesondere diejenigen, die in irgendeiner Form interna
tionalen Frauen- und MlIdchenhandel betreiben; 

3. legt den Regierungen, den zuständigen Organen und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
den zwischenstaatlicben und den nichtstaatlichen 0rganisatio
nen Rahe, Informationen über alle Aspekte des Frauen· und 
Mädchenhandels ZU sammeln und weiterzugeben, um die 
Ausarbeitung von Maßnahmen zur Bekllmpfung dieses 
Handels zu erleichtern; 

4. foniert die Regierungen NlChdrIJckllch auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um dem Problem des Frauen- und 
Mädchenhandels zu begegnen und sichmzustellen, daß die 
Opfer die Hilfe, die Unterstützung, die Rechtsberatnng, den 
Schutz, die Behandlung und die Rehabilitation erbaJten, die sie 
benötigen, und fonIert die Regierungen nachdrilck1ich auf, in 
dieser Hinsicht zu!!llmmenzuarbeiten; 

5. fonien alle Regierungen auf, geeignete Maßnahmen 
ZU ergreifen, um ZU verhindern, daß die Menschenhlindler 
Wutschaftstlltigkeiten wie den Ansbau des Fremdenverkehrs 

" 0jJküd Records of ths llconomIc anti SodaI Coundl, 1994, SrIppk
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